
  

 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)           25. Januar 2019 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt   
 
 
Beschlusskontrolle 
Sitzung des Ausschusses für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie  
Beschäftigung am 18.12.2018 
Anfrage von Herrn Dieringer zum Gewerbegebiet Rosenfelder Straße 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Herr Dieringer sagte, dass auf der Berliner Straße, Ecke Zufahrt auf die HES, ein Weg-
weiser zum Gewerbegebiet Rosenfelder Straße vorhanden ist. Der Weg führt über die 
HES sowie die B 100 und endet dann im Gewerbegebiet. Er fragte, warum eine Aus-
schilderung veranlasst wurde, da der direkte Weg über die Berliner Straße zum Ge-
werbegebiet führt.  
 
Die wegweisende Beschilderung erfolgt mit amtlichen Verkehrszeichen nach der Straßen-
verkehrsordnung. Die Stadt Halle (Saale) führt als kreisfreie Stadt den Vollzug der Straßen-
verkehrsordnung im übertragenen Wirkungskreis als Untere Straßenverkehrsbehörde aus. 
Die wegweisende Beschilderung muss daher dem Vorschriften- und Regelwerk entsprechen.  
 
Die straßenverkehrsrechtliche Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
erfolgt in erster Linie aus Gründen der Sicherheit und der Ordnung des Verkehrs, was den 
Grundsatz der Verkehrsgünstigkeit einschließt, aber auch aus mehreren anderen Gründen, 
zu denen u. a. der Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen gehört. 
 
Aufgrund des im Straßenabschnitt der Berliner Straße zwischen Europachaussee und Ro-
senfelder Straße gelegenen beschrankten Bahnübergangs der Deutschen Bahn AG wurde 
die Zielführung über die Berliner Chaussee, die Bestandteil der Bundesstraße Nr. 100 (B100) 
ist, für verkehrsgünstiger erachtet, auch wenn der Fahrweg länger ausfällt als über die Berli-
ner Straße. 
 
Ein weiterer Grund für die angeordnete Zielführung besteht darin, die in der Ortslage des 
Stadtteils Dautzsch gelegene Wohnbebauung zumindest von ortsunkundigem Durchgangs-
verkehr freizuhalten.  
 
Deshalb verläuft über den zwischen der Europachaussee und der Rosenfelder Straße gele-
genen Straßenabschnitt auch keine andere Zielführung, deren Zielort außerhalb der Ortslage 
des Stadtteils Dautzsch liegt, wie z. B. die Bundesautobahnen Nr. 9 und 14 sowie das Fern-
ziel der B100: Bitterfeld, die über die Berliner Straße ebenfalls über eine kürzere Fahrstrecke 
zu erreichen wären.   
 
 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter  


